
Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Bliesdorf 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G
 
Die Gemeindevertretung Bliesdorf hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Bliesdorf vom 04.02.2008: 
 
 
Beschluss Nr:  Blies/20080204/Ö10 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bliesdorf beschließt gem. § 83 (3) der GO für das 
Land Brandenburg das Investitionsprogramm 2007 bis 2011 zum Haushaltsplan 2008.  
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: 10    davon anwesend: ..7 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: ....0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ....7......   Dagegen: ......0............. Enthaltung: .......0........ 
 
 
 
Beschluss Nr:  Blies/20080204/Ö11 
 
 Beschluss: 
 
Gemäß § 76 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung - GO) 
beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Bliesdorf die Haushaltssatzung 2008 mit 
anliegendem Haushaltsplan. 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: 10     davon anwesend: ..7 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: ...0....... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ........7......   Dagegen: .........0.......... Enthaltung: ...0........ 
 
 
 
Beschluss Nr:  Blies/20080204/Ö14 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Bliesdorf befürwortet den Abbau von 8 Windenergieanlagen und die 
Errichtung und den Betrieb von 8 Windenergieanlagen – am gleichen Standort – im 
Windpark Bliesdorf. 
 
  

 



Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: 10      davon anwesend: ..8 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: ....0.... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......8....   Dagegen: .......0......... Enthaltung: .......0....... 
 
 
 
Beschluss Nr:  Blies/20080204/N18 
 
 Beschluss:  
Die Gemeindevertretung beschließt eine Regelung zum Leistungsentgelt. 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: 10      davon anwesend: ..8 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: ......0.... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .....8.........   Dagegen: ........0........ Enthaltung: .....0...... 
 
 
 
 
 

 


